
in NRW-Sportinternaten

Qualitätsoffensive

Ziel der Sportstiftung NRW ist es, Nach-
wuchstalente im Leistungssport opti-
mal auf dem Weg zu Olympischen und 
Paralympischen Spielen, Deaflympics  
sowie World Games sowie an Welt- und 
Europameisterschaften zu unterstützen.  
Dafür hat die Sportstiftung NRW das 
Konzept der Individualförderung entwi-
ckelt. Es beinhaltet eine ganzheitliche 
persönliche Unterstützung für Nach-
wuchstalente. Begleitend startete die 
Sportstiftung 2019 das Projekt „Quali-
tätsoffensive NRW-Sportinternate“. 

Entsprechend § 2 „Gemeinnütziger Stif-
tungszweck“ Absatz (3) der Satzung der 
Sportstiftung NRW wird der Stiftungs-
zweck insbesondere verwirklicht durch 

Das Förderkonzept der Sportstiftung NRW

die finanzielle Unterstützung neuer In-
itiativen und Projekte im Bereich des 
Trainings und der begleitenden Betreu-
ung von Nachwuchsleistungssportlerin-
nen und -sportlern. In diesem Zusam-
menhang zählen dazu die Förderung 
von Sportinternaten und ausgewählten 
Maßnahmen im Verbundsystem Schule 
und Leistungssport sowie individuelle 
Hilfsmaßnahmen für Kadersportlerin-
nen und -sportlern bzgl. der Internats-
kosten. 

NRW verfügt über ein dichtes Netz an 
Leistungssportstandorten mit Spitzen-
sportinternaten, die eng mit den NRW 
Sportschulen und den  Bundes- und 
Landesstützpunkten kooperieren. Die-
se Sportinternate sind ein frühes An-
gebot für die jungen Athletinnen und 
Athleten, sich neben der Schule auf den  

Leistungssport zu konzentrieren. Daraus 
resultiert eine besondere Verantwor-
tung der Sportinternate. Dieser Verant-
wortung möchte die Sportstiftung NRW 
mit dem Projekt „Qualitätsoffensive 
NRW-Sportinternate“ Rechnung tragen. 

 



- Die Sportinternate sollen die  
Athletinnen und Athleten im Sinne 
einer ganzheitlichen Persönlichkeits-
entwicklung fördern. Dies beinhaltet 
die schulische und leistungssportli-
che Ausbildung sowie auch die Unter-
stützung beim Erlernen sozialer und  
emotionaler Kompetenzen.

- Alle Athletinnen und Athleten sollen 
einen qualifizierten Schulabschluss 
respektive die allgemeine Hochschul-
reife erzielen und eine berufliche 
Perspektive entwickeln.

- Die Sportinternate sollen ein ver-
lässlicher Partner der Eltern der  
Athletinnen und Athleten sein.

- Die Sportinternate sollen ein ver-
lässlicher Partner der Institutionen 
des Leistungssports sein.

- Die Sportinternate sind ein wich-
tiger Baustein für eine erfolgreiche  
Leistungssportkarriere in NRW.

- Die Sportinternate tragen zur Stärkung 
der Attraktivität des Leistungssport-
standorts NRW bei.

Ziele
	
Die Sportstiftung möchte Sportinternate bei der Umsetzung folgender Ziele unterstützen:

- Die Betriebserlaubnis des zuständigen 
Landschaftsverbandes muss vorliegen.
	
- Das pädagogische Konzept beruht auf 
dem Prinzip der ganzheitlichen Persön-
lichkeitsentwicklung.

- Eine am pädagogischen Konzept ori-
entierte Internatsordnung liegt vor.

- Ein Konzept zur Prävention vor sexuali-
sierte Gewalt liegt vor. 

- Betreuungsverträge mit den Athletin-
nen und Athleten entsprechend den o.g. 
Konzepten liegen vor.

- Die pädagogische Betreuung mit ent-
sprechendem Betreuungsschlüssel und 
Nachweis der Qualifizierung des Perso-
nals ist gesichert. Die Betreuung ist an 
7 Tagen 24 Stunden gesichert und wird 
dokumentiert. Dienst- und Notfallpläne 
liegen vor.

Förderrichtlinie

Der zukünftigen Förderung der Sportinternate liegt eine Sachstandsanalyse zugrunde, die die Stiftung gemeinsam  
mit den Mitarbeitern der Internate durchgeführt hat. Trotz der in der Analyse festgestellten Heterogenität  
bezüglich der Trägerstruktur, der Aufnahmekrterien und der Kostenstruktur der einzelnen Einrichtungen, müssen die  
Sportinternate für eine Förderung durch die Sportstiftung NRW folgende Förderrichtlinien erfüllen: 

- Die Sportinternate verfolgen das Ziel, 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
Internatsgröße und zur Fördersumme 
der Sportstiftung NRW eine angemesse-
ne Anzahl von Athletinnen und Athleten 
zu betreuen, die die Förderkriterien der 
Sportstiftung NRW erfüllen. Hierbei ist 
grundsätzlich ein unterer Richtwert von 
10 Kadern anzustreben. Sollte der Richt-
wert dauerhaft unterschritten werden, 
ist der Sportstiftung NRW ein Entwick-
lungskonzept mit dem Ziel vorzulegen, 
den Richtwert wieder zu erreichen, um 
einen Ausschluss aus der Förderung zu 
verhindern.

- Zum Zeitpunkt der Antragsstellung 
muss bereits eine - im Verhältnis zur In-
ternatsgröße und zur Fördersumme der 
Sportstiftung NRW angemessene - An-
zahl von Athletinnen und Athleten be-
treut werden, die die Förderkriterien der 
Sportstiftung NRW erfüllen; hierbei wird 
ein Richtwert von 5 Kadern angesetzt.

- Eine Förderung wird nicht für Sport-
internate gewährt, die ausschließlich 
Athletinnen und Athleten einer einzel-
nen Sportart und eines einzelnen Ver-
eins zulassen.

- Die Einbindung der Sportinternate in 
das Verbundsystem Schule und Leis-
tungssport sowie die jeweilige Inter-
natsgröße und Auslastung werden bei 
der Bewertung berücksichtigt.

-Die Antragsstellung sowie der jährliche 
Verwendungsnachweis sind ausschließ-
lich digital über das DokuMe-Portal ein-
zureichen.



- Haupt- oder nebenberufliche 
Tätigkeit von Internatsleiterinnen und 
-leitern sowie von Erzieherinnen und 
Erziehern im Bereich der Sportinternate 
des Verbundsystems

- Nebenberufliche Tätigkeit oder Hono-
rartätigkeit von Personen, die die Sport-
internate des Verbundsystems unter-
stützen

Förderbausteine
	
Bei Erfüllung bzw. zur Erfüllung der oben genannten Förderrichtlinien können die Sportinternate Anträge auf  
Förderung folgender Maßnahmen stellen: 

- Sicherung des Nachführunterrichts im 
Einzelfall und soweit diese nicht mit 
Haushaltsmitteln des Landes abgedeckt 
werden können

- Sicherung einer qualifizierten   
Wochenend- und Nachtbetreuung auf 
der Basis eines entsprechenden sport-
lichen und pädagogischen Konzepts für 
diese Zeit.

Förderverfahren
		
Die Förderanträge sind in Bezug auf Förderhöhe, Förderzeitraum und Förderbedarf konkret und nachvollziehbar zu 
begründen. Der Vorstand der Sportstiftung NRW entscheidet auf Empfehlung des Gutachterausschusses über jeden 
Einzelfall. Auf eine Förderung durch die Sportstiftung NRW besteht auch bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen 
kein Rechtsanspruch.

- Die Betreuung hinsichtlich Medizin, 
Physiotherapie, Ernährungsberatung, 
Psychologie und Laufbahnberatung ist 
geregelt und gesichert.

- Die regelmäßige Kommunikation zu 
den Eltern und Schulen ist gesichert und 
wird dokumentiert.

- Eine regelmäßige Kommunikation 
zwischen dem Sportinternat und den im 
Leistungssport verantwortlichen Institu-
tionen findet statt und wird dokumen-
tiert.

- Die Aufnahmekriterien bzgl. der „In-
ternatstauglichkeit“ sind geregelt (Auf-
nahmegespräch mit Eltern und Trainer, 
Probewoche etc.) und werden doku-
mentiert.

- Die Aufnahmekriterien hinsichtlich der 
sportlichen Perspektive sind im Einver-
nehmen mit den Sportverbänden und 
Leistungssportinstitutionen geregelt 
und dokumentiert.

- Die herausragende sportliche Perspek-
tive der Landeskader soll durch die im 
Leistungssport Verantwortlichen (Bun-
des-, Landestrainer) bei Aufnahme ins 
Internat schriftlich bestätigt werden.


